
 
 

Sie können mit uns sprechen: montags bis mittwochs 8.00–12.00 / 13.00–15.30 Uhr, donnerstags bis 17.00 Uhr, freitags 8.00–12.00 

Uhr und nach Vereinbarung.  

Wichtig: Für persönliche Vorsprachen bei der Unteren  Jagd- und Fischereibehörde gelten besondere 

Zeiten! Eine telefonische Terminvereinbarung wird empfohlen.  

Sie erreichen uns: im Orchesterzentrum NRW mit allen Stadtbahnlinien Haltestellen Reinoldikirche oder Kampstraße 

bzw. Dortmund-Hauptbahnhof 

Im Internet unter: http://www.dortmund.de 

 Unverschlüsselte E-Mails können auf allen Internetstrecken unbefugt mitgelesen/verändert werden. 

 Ausführliche Datenschutzinformationen der Stadt Dortmund finden Sie auf unserer Website unter 

www.datenschutz.dortmund.de 

Unsere Bankverbindung: IBAN DE65 4405 0199 0001 1244 47  BIC DORTDE33XXX 

 

Vollzug der Verordnung über die Anwendung besonderer jagdlicher Maßnahmen zur Be-

kämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) (ASP-Jagdverordnung Nordrhein-West-

falen - ASP-JVO NRW) zur Erlegung von Schwarzwild unter Verwendung von Nachtsicht-

vorsätzen und Nachtsichtaufsätzen  

 

 

Allgemeinverfügung 

 

 

Aufgrund § 19 Abs. 2 Satz 1 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) ergeht 

hiermit folgende Allgemeinverfügung (§ 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW      

- VwVfG NRW):  

 

 

I. Erlegung von Schwarzwild unter Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und Nacht-

sichtaufsätzen 

 

Zur Erlegung von Schwarzwild wird gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 LJG-NRW eine Ausnahme 

vom Verbot der Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen für Zielfern-

rohre, die einen Bildwandler besitzen, nach 19 Abs. 1 Nr. 5 a) Bundesjagdgesetz (BJagdG) 

für das Gebiet der Stadt Dortmund zugelassen.  

 

 

II. Nebenbestimmungen  

 

1. Die Ausnahme vom jagdrechtlichen Verbot der Verwendung von Nachtsichtvorsätzen 

und Nachtsichtaufsätzen für Zielfernrohre, die einen Bildwandler besitzen, nach § 19 

Abs. 2 Satz 1 des LJG-NRW zur Erlegung von Schwarzwild erfolgt bis auf Widerruf.  
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2. Bei der Verwendung von Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen bleiben die waf-

fenrechtlichen Vorschriften unberührt.  

 

3. Die Geräte dürfen - anders als bei Sportoptiken - in Verbindung mit Schusswaffen über 

keine integrierten Vorrichtungen zum Beleuchten oder Anstrahlen des Ziels wie zum Bei-

spiel Infrarot-Aufheller, Lampen etc. verfügen.  

 

 

III. Bekanntgabe  

 

Diese Allgemeinverfügung wird durch ortsübliche Bekanntmachung ihres verfügenden Teils 

im Amtsblatt der Stadt Dortmund öffentlich bekanntgegeben. Sie gilt am darauffolgenden 

Tag als bekanntgegeben und wird in diesem Zeitpunkt wirksam (§ 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 

und § 43 VwVfG NRW).  

 

 

IV. Begründung  

 

Aufgrund § 19 Abs. 1 Nr. 5 a) BJagdG ist es verboten, unter anderem Vorrichtungen zum 

Anstrahlen oder Beleuchten des Zieles, Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine 

elektronische Verstärkung besitzen und für Schusswaffen bestimmt sind, beim Erlegen von 

Wild aller Art zu verwenden oder zu nutzen. Von diesem Verbot kann die Untere Jagdbe-

hörde nach § 19 Abs. 2 Satz 1 LJG-NRW Ausnahmen zulassen. Gemäß § 2 ASP-JVO NRW 

ist die Verwendung von künstlichen Lichtquellen sowie von Nachtsichtaufsätzen und Nacht-

sichtvorsätzen (Dual-Use-Geräte) für Zielfernrohre, die eine elektronische Verstärkung be-

sitzen, für die Bejagung von Wildschweinen für alle Jägerinnen und Jäger bereits zulässig. 

Nun soll bis auf Widerruf die Zulassung der Wärmebildtechnik bei der Jagd auf Schwarz-

wild erfolgen.  

 

Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 LJG-NRW kann die untere Jagdbehörde in Einzelfällen unter ande-

rem die Verbote des § 19 Abs. 1 BJagdG im Interesse der Volksgesundheit und der öffentli-

chen Sicherheit, im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, zur Abwendung erheblicher Wild-

schäden, zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt sowie zu Forschungs- und Versuchszwe-

cken zeitweise einschränken.  

 

Die Voraussetzungen der vorgenannten Rechtsgrundlagen sind gegeben. Mit der Erteilung 

der Allgemeinverfügung geht gleichzeitig eine zeitweise Einschränkung des Verbots in § 19 

Abs. 1 Nr. 5 a) BJagdG einher, was wiederum insbesondere im Interesse der öffentlichen  

Sicherheit und zum Schutz der Tierwelt (Wild- und Hausschweine) geschieht. Bei der ASP 

handelt es sich um eine hochansteckende Tierseuche, die mit erheblichen Leiden für die infi-

zierten Schweine verbunden ist und in der Regel tödlich verläuft. Darüber hinaus drohen für 

Nordrhein-Westfalen, vor allem den hier ansässigen schweinehaltenden, -schlachtenden und 

-verarbeitenden Betrieben, im Falle des Ausbruchs der ASP erhebliche Beschränkungen, die 

zu massiven wirtschaftlichen Schäden führen. Die behördliche Beauftragung bzw. die zeit-

weise Einschränkung verfolgt die Ziele, dieses im Interesse der öffentlichen Sicherheit abzu-

wehren. Die öffentliche Sicherheit umfasst neben der Unverletzlichkeit der Rechtsordnung 

auch die der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie der Einrichtungen und 

Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger von Hoheitsgewalt.  

 

Die zeitweise Einschränkung des Verbots ist geeignet, um die Bejagung von Schwarzwild 

zu fördern und zu optimieren. Weiterhin ist sie erforderlich. Mildere, gleich wirksame Mittel  
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zur Bekämpfung der ASP sind nicht ersichtlich. Schließlich ist die Einschränkung auch an-

gemessen. Die damit einhergehenden Nachteile bzw. die Gefahren, die aus der Nutzung 

grundsätzlich verbotener Waffen resultieren können, wiegen nicht schwerer als die Ziele, die 

mit ihr verfolgt werden. Denn die Einschränkung dient der Tierseuchenbekämpfung und da-

mit letztendlich der Tiergesundheit sowie der Verhinderung wirtschaftlicher Schäden.  

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 

werden. Die Klage ist beim  

 

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, 

 

schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäfts-

stelle zu erheben. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt 

werden.  

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 

Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 

durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der ver-

antwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 

sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeig-

neten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 

über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das beson-

dere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 

24. November 2017 (BGBl. I S. 3803 / FN-A 310-4-19). 

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

 

Falls die Frist durch das Verschulden einer bevollmächtigten Person versäumt werden sollte, so 

würde deren Verschulden der vertretenen Person zugerechnet werden.  

 

Hinweis: Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.justiz.de.  

 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

 

Quinke 

Städt. Amtsrat 


